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Rechtsanwältin Birgit Noack
von Haus + Grund München
erklärt, was beachtet werden
muss.

Wer ist für den Einbau von
Rauchwarnmeldern zustän-
dig?
Grundsätzlich ist der Eigentü-
mer für den Einbau von Rauch-
warnmeldern zuständig.
Welche Gebäude sind betrof-
fen?
Von dieser Regelung sind
Wohnungen – auch Einfamili-
enhäuser, Doppelhäuser oder
Reihenhäuser – betroffen. Da-
bei spielt es keine Rolle, ob
diese vermietet sind oder der
Eigentümer sie selber nutzt.
Sind Gewerbeeinheiten auch
mit Rauchwarnmeldern aus-
zustatten?
Die Rauchwarnmelderpflicht
nach Art 46 BayBO gilt nur für
Wohnungen.
Welche Räume innerhalb ei-
ner Wohnung müssen mit
Rauchwarnmeldern ausge-
stattet werden?
In einer Wohnung müssen die
Schlafräume und Kinderzim-
mer – das heißt alle Zimmer,
in denen bestimmungsgemäß
Personen schlafen – sowie Flu-
re, die zu Aufenthaltsräumen
führen, jeweils einen Rauch-
warnmelder haben.
Muss der Mieter den Einbau
von Rauchwarnmeldern dul-
den?
Nach den Urteilen des BGH
vom 17.6.2015 ist der Mieter
zur Duldung des Einbaus von
Rauchwarnmeldern verpflich-
tet. Dies gilt sogar, wenn er die
Wohnung bereits mit eigenen
Rauchwarnmeldern ausgestat-
tet hat.
Was kann ein Eigentümer
tun, der seine Wohnung mit
Rauchwarnmeldern ausstat-
ten oder der von ihm über-
nommenen Betreiberpflicht
nachkommen möchte, dem
aber der Zutritt vom Mieter
verweigert wird?
Nach den Regelungen des
BGB (§555d) hat ein Vermie-
ter ein Betretungsrecht für die

Mieträume und der Mieter die
Duldungspflicht, den Zugang
zur Mietsache zu gewähren.
Dies muss der Vermieter not-
falls zivilrechtlich durchset-
zen.
Muss bei derNachrüstung auf
die Baupläne oder auf die tat-
sächliche Nutzung der Woh-
nung abgestellt werden?
Welche Räume als Schlaf- und
Kinderzimmer bestimmt sind,
geht in der Regel aus den Bau-
zeichnungen hervor. Bei der
Ausstattung von Mietwohnun-
gen können sich die Eigentü-
mer danach richten.
Muss der Mieter es dulden,
wenn der Vermieter auch
weitere Räume wie beispiels-
weise das Wohnzimmer mit
Rauchwarnmeldern ausstat-
tet?
Die Verpflichtung zum Ein-
bau von Rauchwarnmeldern
gilt nicht für Räume, die nicht
zum Schlafen bestimmt sind,
wie Wohnzimmer oder Ar-
beitsräume. Selbstverständ-
lich können aber alle Räume
mit Rauchwarnmeldern aus-
gestattet werden. Der Mieter
hat auch die Nachrüstung von
Rauchwarnmeldern im Wohn-
zimmer zu dulden. Nur Kü-
chen und Bäder sollten we-
gen häufiger Rauch- und Was-
serdampfentwicklung ausge-
nommen werden. Der Mieter
hat seinerseits gegenüber dem
Vermieter aber keinen An-
spruch auf Einbau von Rauch-
warnmeldern in allen Räum-
lichkeiten.
Wie ist vorzugehen, wenn der
Mieter Raucher ist?
Auch der stark rauchende
Mieter muss es dulden, dass
ein Vermieter in sämtlichen
zum Schlafen geeigneten Räu-
men – also sogar im Wohn-
zimmer – Rauchwarnmelder
anbringt. Qualitative Rauch-
warnmelder lösen bei norma-
lem Zigarettenkonsum in der
Regel keinen Alarm aus. Bei
starkem Rauch (bei einer Fei-
er mit mehreren starken Rau-
chern) kann es zu einem Fehl-
alarm kommen. Durch Auslüf-
ten der Räume wird der Alarm
beendet.
Müssen Treppenhäuser oder
Hausflure ausgestattet wer-
den?
Nur Wohnungen sind betrof-
fen. Eine Verpflichtung zum
Einbau in Treppenhäusern,
Hausfluren oder Kellerräumen
gibt es nicht.
Der Einbau von Rauchwarn-
meldern in gemeinschaftlich
genutzten Räumen ist prob-
lematisch. Die Überwachung
dieser Bereiche kann sinnvoll
sein. Es gibt aber auch Argu-
mente, die gegen den Einbau

sprechen. Zum einen kann mit
Rauchwarnmeldern nicht aus-
geschlossen werden, dass Un-
fug getrieben wird. Zum ande-
ren werden Bewohner unter
Umständen bei einem Brand
aufgrund des Alarmsignals ver-
anlasst, die Wohnung zu ver-
lassen. Das empfohlene Ver-
halten bei Brand im Treppen-
haus ist aber die Wohnungstür
zu schließen, ans Fenster zu
gehen und auf die Feuerwehr
zu warten.
Welche Anforderungen wer-
den an Rauchwarnmelder
gestellt?
Es dürfen nur Rauchwarnmel-
der verwendet werden, die der
DIN EN 14604 entsprechen.
Sie müssen eine CE-Kenn-
zeichnung tragen. Die Stif-
tung Warentest hat herausge-
funden, dass es gute Geräte ab
einem Preis von 20 Euro gibt.
Die Rauchwarnmelder sollten
mit 10-Jahres-Batterien (Lithi-
um-Zellen) ausgestattet sein.
Wer darf und wie sind die
Rauchwarnmelder zu mon-
tieren?
Je nach Fabrikat lassen sich
die Rauchwarnmelder einfach
durch Klebepads oder Schrau-
ben und Dübel anbringen.
Fachbetriebe sind nicht nötig.
Wo sind die Rauchwarnmel-
der anzubringen?
Die Rauchwarnmelder sind so
anzubringen, dass der Brand-
rauch sie ungehindert errei-
chen kann. Sie müssen im Re-
gelfall in der Raummitte an der
Zimmerdecke und mindestens
einen halben Meter von Wand,
Unterzug oder Einrichtungs-
gegenständen angebracht wer-
den. In der Regel reicht ein
Rauchwarnmelder pro Raum.
Bei sehr großen (mehr als 60
m²), sehr hohen (über 6 m)
oder verwinkelten Räumen
und sehr langen Fluren wer-
den weitere Rauchwarnmel-
der erforderlich.
Umfasst die gesetzliche
Rauchwarnmelderpflicht
auch die technische Zusatz-
ausstattung, wenn in einer
Wohnung ein gehörloser oder
hörgeschädigter Mieter oder
Eigentümer wohnt?
Es gibt verschiedene Möglich-
keiten für hörgeschädigte Per-
sonen oder Gehörlose, einen
Rauchwarnmelder zu nutzen
(z.B. Rauchwarnmelder mit
Rüttelkissen oder Blitzein-
richtung). Das Gesetz schreibt
wie in allen anderen Ländern
auch nur einen Mindestschutz
durch den Eigentümer mit her-
kömmlichen batteriebetriebe-
nen Rauchwarnmeldern nach
DIN EN 14604 vor. Für die
Anbringung technischer Zu-
satzausstattung für gehörlose

oder hörgeschädigte Mieter ist
der Vermieter nicht verpflich-
tet. Hörgeschädigte haben ge-
genüber ihren Krankenkassen
Anspruch auf Versorgung mit
einem ihren Bedürfnissen an-
gepassten Rauchwarnmelder-
System.
Wer ist zuständig, wenn
Rauchwarnmelder defekt
sind?
Für den Ersatz defekter Rauch-
warnmelder ist der Eigen-
tümer/Vermieter zuständig.
Ebenso sind Rauchwarnmel-
der mit fest eingebauten Lang-
zeitbatterien, deren Energie-
versorgung gestört ist, durch
den Eigentümer/Vermieter zu
ersetzen.
Was ist mit bereits installier-
ten Rauchwarnmeldern; dür-
fen sie weiterbenutzt werden
odermüssen sie ausgetauscht
werden?
In bestehenden Wohnungen
bereits vorhandene Rauch-
warnmelder dürfen weiter-
hin benutzt werden. Sofern
ein Mieter schon Rauchwarn-
melder installiert hatte, soll-
te sich der Vermieter von der
ordnungsgemäßen Ausstat-
tung und Installation und Be-
triebsbereitschaft überzeugen
und dies dokumentieren. Al-
lerdings ist der Vermieter nicht
verpflichtet, bereits vorhande-
ne Rauchwarnmelder weiter
zu verwenden.
Was ist erforderlich, um die
Betriebsbereitschaft der
Rauchwarnmelder sicherzu-
stellen?
Die Funktionsfähigkeit der
Rauchwarnmelder muss min-
destens einmal jährlich über-
prüft werden. Dazu ist über
die Prüftaste die akustische
Warnung probeweise zu akti-
vieren. Die Raucheindringöff-
nungen müssen frei sein und
bei Verschmutzung nach Her-
stellerangaben gereinigt wer-
den. Die Umgebung von 0,5 m
um den Rauchwarnmelder ist
von Einrichtungsgegenstän-
den freizuhalten. Die Batterie
ist nach Angaben des Herstel-
lers, jedoch spätestens wenn
der Rauchwarnmelder eine
Batteriestörmeldung aussen-
det, auszutauschen.
Wer trägt die Kosten für die
Installation der Rauchwarn-
melder?
Der Eigentümer/Vermieter ist
für die Ausstattung der Woh-
nung mit Rauchwarnmel-
dern zuständig und trägt so-
mit auch die Kosten. Die Kos-
ten, die dem Vermieter durch
die erstmalige Installation von
Rauchwarnmeldern im laufen-
den Mietverhältnis entstehen,
können als Modernisierungs-
kosten (11% jährlich der für

die Wohnung aufgewendeten
Kosten) auf den Mieter um-
gelegt werden. Da es sich um
eine Bagatellmaßnahme han-
delt, muss der Einbau auch
nicht mit der üblichen Ankün-
digungsfrist von drei Monaten
angekündigt werden.
Ist nun der Mieter für die Si-
cherstellung der Betriebsbe-
reitschaft verantwortlich?
Nach Art 46 Abs. 4 BayBO ob-
liegt dem unmittelbaren Besit-
zer die Sicherstellung der Be-
triebsbereitschaft, also dem
selbstnutzenden Eigentü-
mer oder dem Mieter. Trotz-
dem wird die Ansicht vertre-
ten, dass die Wartungspflicht
des Mieters, die sich aus dem
bayerischen Landesrecht er-
gibt, den Vermieter nicht von
dessen zivilrechtlicher War-
tungspflicht entbindet, die im
Bundesrecht geregelt ist. Ei-
ne höchstrichterliche Ent-
scheidung zu dieser Frage liegt
noch nicht vor. Möglicherwei-
se bestehende Haftungsrisiken
kann der Vermieter weitestge-
hend vermeiden, indem er die
Verantwortung für die Be-
triebsbereitschaft übernimmt
und die jährliche Inspekti-
on also selbst übernimmt. Er
kann die Aufgabe auch einer
Firma übertragen.
Muss die Wartung durch
Fachbetriebe durchgeführt
werden?
Der Gesetzgeber schreibt nicht
vor, dass Rauchwarnmelder
durch Fachbetriebe gewartet
werden müssen.
Was ist zu beachten, wenn
der Mieter die Wartung über-
nimmt?
In diesem Fall sollte der Ver-
mieter dem Mieter eine In-
formation zur Verfügung stel-
len, wie die jährliche Inspekti-
on durchgeführt werden kann,
wie Batterien zu wechseln sind
und was die möglichen opti-
schen und akustischen Warn-
signale bedeuten.
Wer trägt die Kosten derWar-
tung?
Zieht der Vermieter die War-
tung an sich, kann er die Kos-
ten der Funktionsprüfung
grundsätzlich als Betriebs-
kosten auf den Mieter umle-
gen. Allerdings muss dazu ex-
plizit zwischen den Mietver-
tragsparteien vereinbart wor-
den sein, dass es sich bei den
Wartungskosten um Betriebs-
kosten handelt. Bei bestehen-
den Mietverträgen können die
Wartungskosten als „neu ent-
stehende“ Betriebskosten um-
gelegt werden, wenn der Miet-
vertrag eine sogenannte Mehr-
belastungsabrede enthält. Aber
auch ohne vertragliche Mehr-
belastungsabrede sind War-

tungskosten umlagefähig, da
es sich um Folgekosten einer
Modernisierung handelt. Eine
höchstrichterliche Entschei-
dung zu dieser Frage liegt al-
lerdings noch nicht vor.
Wer trägt die Kosten der An-
mietung von Rauchwarnmel-
dern?
Der Vermieter kann die Rauch-
warnmelder statt zu kaufen
auch anmieten oder leasen.
Ob die Anmietkosten als Be-
triebskosten umgelegt wer-
den dürfen, beurteilen die Ge-
richte unterschiedlich (dafür
LG Magdeburg, Urteil vom
27.9.2011, 1 S 171/11, ZMR
2011 S. 957). Überwiegend
wird aber vertreten, dass die
Kosten der Anmietung an die
Stelle der Kosten für die An-
schaffung der Rauchwarnmel-
der treten und somit keine Be-
triebskosten sind (LG Ha-
gen, Urteil vom 4.3.2016, 1 S
198/15, DWW 2016 S. 175).
Wird die Einhaltung der Vor-
schrift kontrolliert?
Besondere behördliche Über-
prüfungen des Einbaus oder
wiederkehrende Kontrollen
sind bauordnungsrechtlich
nicht vorgeschrieben. Es wer-
den also weder von der Behör-
de noch der Feuerwehr Kont-
rollen durchgeführt. Kommt es
vor, dass ein „Kontrolleur“ vor
der Tür steht, handelt es sich
höchstwahrscheinlich um ei-
nen Betrüger.
Es liegt in der Verantwortung
der jeweiligen Verpflichte-
ten, für den Einbau sowie für
die Betriebsbereitschaft der
Rauchwarnmelder Sorge zu
tragen.
Was gilt für Wohnungseigen-
tümergemeinschaften? Ist
der Einbau und die Wartung
von Rauchwarnmeldern Auf-
gabe der Hausverwaltung?
Grundsätzlich ist der jeweilige
Wohnungseigentümer Adres-
sat der Einbauverpflichtung.
Der BGH hat (Urteil vom
8.2.2013, V ZR 238/11) ent-
schieden, dass die Wohnungs-
eigentümer über den Einbau
(als Maßnahme der WEG) be-
schließen können, wenn eine
entsprechende landesrechtli-
che Verpflichtung besteht. Zu
unterscheiden ist, ob es sich
um eine WEG mit ausschließ-
lich Wohnungen (sog. gebore-
ne Wahrnehmungskompetenz
der WEG) handelt oder ob ne-
ben Wohnungen auch Teilei-
gentum, z.B. Gewerbe, Hob-
byräume vorhanden sind (sog.
gekorene Wahrnehmungs-
kompetenz der WEG). Im
Fall der geborenen Wahrneh-
mungskompetenz liegt die Zu-
ständigkeit für die Anbringung
der Rauchwarnmelder bei der

WEG. Bei gekorener Wahr-
nehmungskompetenz kann
die WEG die Ausübungsbe-
fugnis an sich ziehen, muss es
aber nicht.
Entstehen Kosten, wenn
Rauchwarnmelder einen
Fehlalarm auslösen und die
Nachbarn die Feuerwehr ver-
ständigen?
Beim Fehlalarm eines Rauch-
warnmelders ist nicht zu be-
fürchten, dass seitens der Feu-
erwehren Kosten für den Ein-
satz erhoben werden. Nach
Art 28 Abs. 2 Nr. 5 Bayerisches
Feuerwehrgesetz kann Kos-
tenersatz nur bei vorsätzlicher
oder grob fahrlässiger Falscha-
larmierung der Feuerwehr ver-
langt werden.
Wer bezahlt die Reparatur,
wenn die Feuerwehr bei ei-
nem Fehlalarm die Woh-
nungstür aufbricht?
Grundsätzlich der Wohnungs-
eigentümer. Ein Schadenser-
satzanspruch gegen den Mieter
bestünde nur, wenn diesen ein
Verschulden träfe (AG Han-
nover, Urteil vom 20.4.2007,
537 C 17077/05).
Besteht für Eigentümer und
Besitzer die Gefahr, dass Ver-
sicherungen im Schadensfall
Leistungen kürzen oder ver-
weigern, wenn die bauord-
nungsrechtliche Rauchwarn-
melderpflicht (Ausstattung,
Betriebsbereitschaft) nicht
erfüllt wurde?
In der Begründung zum Ge-
setz wird insbesondere darauf
hingewiesen, dass Rauchwarn-
melder als Frühwarnsystem
ausschließlich dem Schutz der
sich in einer Wohnung aufhal-
tenden Personen dienen. Ei-
ne Warnung von Personen in
anderen Wohnungen oder die
Vermeidung von Sachschäden
kann durch Rauchwarnmelder
dagegen planmäßig nicht er-
zielt werden. Da Sachschäden
vom Schutzzweck des Geset-
zes nicht erfasst sind, kann zu-
mindest gegen Versicherungs-
klauseln von Sachversicherun-
gen nicht verstoßen werden.
Allenfalls bei Haftpflichtver-
sicherungen (Personen- und
Sachschäden zu Lasten Drit-
ter) wären Kürzungen beim
Versicherungsschutz denkbar,
wenn der Schaden vorsätzlich
verursacht wurde.
In der praktischen Umsetzung
sind nach Information der
Versicherungswirtschaft auch
dort, wo bereits eine Rauch-
warnmelderpflicht besteht,
keine Einzelfälle bekannt, in
denen eine Leistungskürzung
(Sach- und Haftpflichtversi-
cherungen) wegen fehlender
oder nicht betriebsbereiter
Melder vorgenommen wurde.

Mietrechtsdebatte Serielle Fertigung und modulare Bauweise

WOHNSTUDIE DER BÖCKLER-STIFTUNG KONZEPT ZUR WOHNRAUMBESCHAFFUNG FÜR BEZAHLBARES WOHNEN ZUR MIETE

Die Wohnverhältnisse in
Deutschland unterscheiden
sich vor allem, weil die Ein-
kommen unterschiedlich hoch
sind. „Diese zentrale Erkennt-
nis einer aktuellen Studie im
Auftrag der Hans-Böckler-Stif-
tung ist eine Binsenweisheit“,
kritisiert Haus & Grund-Präsi-
dent Kai Warnecke. Er warnte
vor einer populistischen Miet-
rechtsdebatte, die mit derar-
tigen Studien angeheizt wür-
de.
„Gesellschaftlich als nicht ak-
zeptabel angesehene Einkom-
mensunterschiede können
und sollten nicht mithilfe des
Mietrechts verringert werden.
Im Gegenteil: Ein schärferes
Mietrecht führt dazu, dass
sich private Vermieter vom
Markt zurückziehen und das
Angebot guter Wohnungen
zu fairen Preisen schrumpft“,
gab Warnecke zu bedenken.
Haus & Grund kritisierte zu-
dem die manipulative Metho-
dik der Studie. So würden vor
allem Bruttomieten herange-

zogen, um Mietbelastungs-
quoten von über 30 Prozent
zu erhalten. Dass in Brutto-
mieten Posten wie Steuern
und Abgaben sowie Energie-
kosten enthalten seien, wer-
de übergangen. „In den ver-
gangenen Jahren sind vor al-
lem die Kosten für Strom und
Wärme deutlich stärker ge-
stiegen als die Nettokaltmie-
ten. Deshalb ist in erster Li-
nie die Politik aufgefordert,
die Wohnnebenkosten durch
niedrigere Steuern und Abga-
ben zu verringern“, forderte
Warnecke.
Haus & Grund ist mit rund
900.000 Mitgliedern der mit
Abstand größte Vertreter der
privaten Haus-, Wohnungs-
und Grundeigentümer in
Deutschland. Die privaten Im-
mobilieneigentümer verfügen
über 80,6 Prozent aller Woh-
nungen in Deutschland. Sie
bieten 66 Prozent der Miet-
wohnungen und knapp 30
Prozent aller Sozialwohnun-
gen an.

In Deutschland werden in
den kommenden Jahren im-
mer mehr Wohnungen benö-
tigt – Wohnraum zu schaf-
fen, der außerdem bezahlbar
ist, ist daher eine der wich-
tigsten Herausforderungen.
Die Zahlen des Bundesver-
bands deutscher Wohnungs-
und Immobilienunternehmen
e. V. (GdW) zeigen, dass der
jährliche Neubaubedarf nicht
durch die derzeitige Bautätig-
keit gedeckt wird. „Wir neh-
men den Wohnungsmangel
ernst“, sagt Jana Kaminski,
Pressesprecherin beim Woh-
nungsunternehmen . „Um
den Wohnraum erschwinglich
für Normalverdiener zu hal-
ten, verfolgt die Immobilien-
wirtschaft mit der modularen
Bauweise einen neuen, viel-
versprechenden Ansatz.“

Kostensparend
Wohnungen neu zu bauen,
langfristig zu bewirtschaften
und gleichzeitig die Mietprei-

se günstig zu halten stellt
Immobilienunternehmen vor
enorme Herausforderungen.
Um den Kostendruck zu sen-
ken, müssen die Baukosten
– bei gleichen Qualitätsstan-
dards – besonders niedrig
sein. Das Verfahren der se-
riellen Fertigung beziehungs-
weise des modularen Bau-
ens soll genau dies ermög-
lichen: Hierbei wird die zu-
künftige Wohnung in Module
unterteilt. Diese werden vor-
gefertigt zur Baustelle ge-
bracht, wo sie nur noch zu-
sammengesetzt werden müs-
sen. Da die Module nicht als
einzelne Bauvorhaben, son-
dern seriell gefertigt werden,
reduzieren sich sowohl die
Kosten als auch die Bauzeit
erheblich.

Individuelle Häuser
Wer glaubt, dass es sich
beim modularen Bauen um
eine neue Form der „Plat-
te“ handelt, irrt. Das Kon-

zept setzt zwar beim Baukas-
tenprinzip an, berücksichtigt
aber auch baukulturelle Be-
lange und die Anpassungs-
möglichkeit der Gebäude an
verschiedene Standorte. Au-
ßerdem wird dem Anspruch
einer hohen architektoni-
schen, städtebaulichen Qua-
lität Rechnung getragen. Ge-
plant sind keine Siedlungen
voller gleicher Bauten, son-
dern individuell an die Umge-
bung angepasste Häuser, die
zusätzlich zu Einzelfertigun-
gen dem Wohnungsmangel
entgegenwirken.

Hohe Qualität
Einer möglichen seriellen Pro-
duktion geht die Entwicklung
der einzelnen Module voraus.
Denn nötig für die Umsetzung
des Konzeptes sind akkurate
Prototypen, die in der Folge
schnell, kostengünstig und
bundesweit gefertigt werden
können. Die Erfüllung hoher
Qualitätsstandards, wie sie

beim Bau üblich sind, ist da-
bei unerlässlich. Später dar-
aus seriell gefertigte Modu-
le sind durch die präzise Pro-
duktion im Werk besonders
hochwertig – die dort stattfin-
dende Qualitätssicherung lie-
fert zuverlässig gleiche Bau-
teil e. Gerade in Ballungs-

zentren, wo der Wohnraum
besonders knapp ist, soll die-
ser funktionale Ansatz eine
zeit- und kosteneffiziente Lö-
sung bieten. Im Ruhrgebiet,
genauer in Bochum, hat Von-
ovia bereits Ende 2016 das
erste seriell gefertigte Punkt-
haus fertiggestellt.

Rauchwarnmelderpflicht ab 1. Januar 2018
Die Frist zur Nachrüstung endet 2017 – was alles auf Mieter und Vermieter wie Eigennutzer zukommt.


